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Hinweis
Da jedes Gebäude anders ist sind hier nur Anhaltspunkte aufgeführt. Bitte passen Sie die Leistungsblätter für die Planung Ihrer Gebäude entsprechend an. 

1. Leistungsbeschreibung für Gebäude, Gebäudeteile und Anlagentechnik   
Firma: _________________________________
 

	1
	Energieeffizienz
	Muss

	1.1
	Die Anforderungen der EnEV 2009 werden um 30 % unterschritten 
	 FORMCHECKBOX 


	2
	Raumlufttechnische Anlagen
	Muss

	2.1
	Es ist eine bedarfsgerechte Zeitsteuerung von Lüftungsanlagen sicherzustellen. 
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Bei gemäßigten Außentemperaturen sowie bei Nichtnutzung der Räume ist eine weitgehende Reduzierung oder vollständige Abschaltung der ventilatorgestützten Lüftung zu ermöglichen.
	 FORMCHECKBOX 


	2.3
	Motoren zum Antrieb von Lüftungsanlagen müssen der Energieeffizienzklasse A entsprechen.
	 FORMCHECKBOX 


	2.4
	Eine zentrale Lüftungsanlage ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für die Abgleichung der Luftvolumenströme sowie der luftführenden Anlagenteile vorliegt.
	 FORMCHECKBOX 


	2.5
	Die spezifische Ventilatorleistung (SFP) für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung darf die Kategorie SFP4 nach EN 13779:2007 nicht übersteigen (entspricht max. 0.56 W/(m³/h). Bei Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung darf der Wert 0,42 W/(m³/h) nicht überschritten werden. 
	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Energieversorgung
	Muss

	3.1
	Bei der Umstellung der Wärmeerzeugung mit Energieträgerwechsel ist anhand entsprechender Vergleichsrechnungen nach DIN 18599 nachzuweisen, dass die geplante Variante unter Klimaschutzaspekten vorteilhafter ist als eine Lösung mit Fernwärme, die zu mehr als 50 % aus Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) erzeugt wird, sofern diese zur Verfügung steht.
	 FORMCHECKBOX 


	3.2
	Bei Kesseltausch oder Umstellung der Wärmeerzeugung mit Energieträgerwechsel ist der Einsatz Erneuerbarer Energien im Sinne des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG) hinsichtlich der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
	 FORMCHECKBOX 



	4.
	Wärmeversorgungsanlagen
	Muss

	4.1
	Wärmeerzeuger und Pumpen in den Heizungsanlagen sind exakt zu dimensionieren.
	 FORMCHECKBOX 


	4.2
	Umwälzpumpen sind in der Energieeffizienzklasse A auszuführen.
	 FORMCHECKBOX 


	4.3
	Elektrische Rohrbegleitheizungen, Rampenbeheizungen und Dachrinnenbeheizungen sind zu vermeiden. 
	 FORMCHECKBOX 


	4.4
	Eine Heizanlage ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für den hydraulischen Abgleich vorliegt und alle Rohrleitungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) gedämmt sind. 
	 FORMCHECKBOX 


	4.5
	Die zentrale Trinkwassererwärmung ist bei Systemen, bei denen niedrige Heizwasserrücklauftemperaturen (das Heizwasser erwärmt das Trinkwasser) zur Energieeffizienz beitragen, so auszulegen, dass die Heizwasserrücklauftemperatur unter 30°C abgekühlt wird (z. B. Brennwertkessel, Anlagen mit Pufferspeicher, Wärmepumpen).
	 FORMCHECKBOX 


	4.6
	Heizkörper hinter verglasten Flächen sind nur im Ausnahmenfall zulässig, sofern  wirksame Reflektionsflächen zur Reduktion des Strahlungsverlustes angebracht werden. 
	 FORMCHECKBOX 


	4.7
	Feststofffeuerungen unter 1 MW Gesamtfeuerungsleistung müssen einen Partikelgrenzwert von 10 mg/m³ bezogen auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 13 %  unterschreiten. Die Erfüllung dieser Anforderung ist durch Baumusterprüfung oder Einzelgutachten von geeigneter Stelle für Volllast- und Teillastbetrieb nachzuweisen.
	 FORMCHECKBOX 


	4.8
	Mit flüssigen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren zur gekoppelten Kraftwärmeerzeugung in nicht  nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen müssen mit einem Partikelminderungssystem mit einer Abscheideffizienz über alle Partikelgrößen von über 90 % ausgestattet sein. Der Nachweis kann z. B. durch eine Zertifizierung des Systems nach der Schweizer VERT-Liste erbracht werden.
	 FORMCHECKBOX 


	5.
	Kältebedarf / sommerlicher Wärmeschutz
	Muss

	5.1
	In normalen Büroräumen darf die operative Soll-Raumtemperatur von 26°C (Mittelwert) nur an maximal 200 Arbeitsstunden im Jahr während durchschnittlicher Jahre überschritten werden. 
	 FORMCHECKBOX 


	5.2
	Kühlbedarf aufgrund sommerlicher Überhitzung ist zu vermeiden durch:

· Ausreichende Speichermasse

· Sonnenschutzanlagen (Verschattungselemente) 

· nutzungsgerechte Orientierung der Räume

· Möglichkeit der nächtlichen freien Kühlung 
	 FORMCHECKBOX 



	5.3
	Für Räume mit normaler Nutzung sind keine gebäudetechnischen Anlagen zur Kühlung einzuplanen. Kann auf eine maschinelle Kühlung trotz Beachtung der Empfehlungen für den sommerlichen Wärmeschutz nicht verzichtet werden, ist der Leistungsbedarf durch eine Kühllastberechnung gemäß VDI 2078 zu begründen. Für die Bereitstellung von Kälte ist das energetisch/wirtschaftlich günstigste System auszuwählen. Die Steuerung der Kühlung ist so auszulegen, dass die Raum-Solltemperatur gleitend mit der Außentemperatur angehoben werden kann. Der Kühlbetrieb ist nur zu ermöglichen, wenn in den entsprechenden Räumen der Sonnenschutz aktiviert ist.
	 FORMCHECKBOX 


	6.
	Sanitärtechnik
	Muss

	6.1
	Die Warmwasserbereitstellung in Büros und WC-Vorbereichen ist unzulässig. 
	 FORMCHECKBOX 


	6.2
	Für Waschbecken in WC-Vorbereichen sind Strahlregler mit maximal 4 Liter Durchfluss in einer Minute einzubauen.
	 FORMCHECKBOX 


	6.3
	Duscharmaturen müssen einen fülligen Strahl aufweisen und einen maximalen Durchfluss von 7 Litern pro Minute haben. 
	 FORMCHECKBOX 


	6.4
	Es sind Spülkästen mit einem Wasserverbrauch von unter 6 Liter pro Spülgang einzubauen. 
	 FORMCHECKBOX 


	6.5
	Bei Handwaschbecken und Duschen sind Selbstschlussarmaturen einzusetzen.
	 FORMCHECKBOX 


	6.6
	Warmwasser-Ladepumpen und Zirkulationspumpen sind in Energieeffizienzklasse A auszuführen.
	 FORMCHECKBOX 


	6.7
	Vom Installateur ist ein Einregulierungsprotokoll vorzulegen, z. B. bei der Verringerung des Wasserbedarfs von Spülkästen.
	 FORMCHECKBOX 


	6.8
	Eine zentrale Trinkwarmwasseranlage ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für den hydraulischen Abgleich vorliegt und alle Rohrleitungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) gedämmt sind.
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Wir sind uns bewusst, dass fehlerhafte oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können.

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel 

2. Heizungspumpen

Firma: _________________________________

	1.
	Produktdetails 

	1.1
	Genaue Produktbezeichnung:

	1.2
	Technische Beschreibung:

	1.3
	Pumpenleistung (W):

	2.
	Energieeffizienz
	Muss

	2.1
	Entspricht dem Energielabel – A-Klasse

http://work.sitedirect.se/sites/europump/europump/p4180/files/Classification_of_Circulators_final__ver._5.0_.pdf 
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 

Das Energieeffizienzkriterium wurde den Anforderungen von Europump (http://work.sitedirect.se/sites/europump/europump/p4180/files/Classification_of_Circulators_final__ver._5.0_.pdf) entnommen. 

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

3. Solarkollektoren

Firma: _________________________________


	1.
	Produktdetails

	1.1
	Genaue Produktbezeichnung:

	1.2
	Kollektor Typ:

	1.3
	Installation:

	1.4
	Geschätzter Durchfluss:

	1.5
	Dimensionen (m2) (Absorber, Apertur, Gesamt):

	1.6
	Abmessungen: l , b , h (in m):

	1.7
	Gewicht:

	1.8
	Wärmeträgermedium:

	1.9
	Garantiezeit:

	1.10
	Kollektorwirkungsgrad:

	2.
	Energieeffizienz
	Muss

	2.1
	Jährlicher Kollektorertrag                                     
	

	
	≥ 350 kWh/m2                                       
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Installation Wärmemengenzähler
	 FORMCHECKBOX 


	2.3
	Die Anforderungen des Solar Keymark werden erfüllt

http://www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/solar_keymark_scheme_9.04.pdf  
	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Ökologische Kriterien
	

	3.1
	Wärmeträgermedium enthält keine halogenierten Verbindungen
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 

Die Anforderungen sind dem Blauen Engel (http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=428 ) und dem Solar Keymark ( http://www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/solar_keymark_scheme_9.04.pdf) entnommen. 

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

4. Holzpelletheizungen


Unternehmen: _________________________________



	1.
	Produktdetails
	Muss

	1.1
	Genaue Produktbezeichnung: 
	

	1.2
	Brennstoff: 
	

	1.3
	Kesselleistung (kW) : 
	

	1.4
	Kesseltemperatur (°C) : 
	

	1.5
	Rücklauftemperatur (°C) : 
	

	1.6
	Rücklaufanhebung: 
	

	2.
	Energieeffizienz 
	

	2.1
	Pelletheizkessel bis 50 kW Leistung
	

	
	Wirkungsgrad
	

	
	Nennlast: ≥ 90 %
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast: ≥  88 %
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Pelletöfen bis 50 kW Leistung
	

	
	Wirkungsgrad
	

	
	Nennlast: ≥ 90 %
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast: ≥  90 %
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Hilfsstrombedarf: 
	

	
	Hilfsstrombedarf Teillast (W): 
	

	
	Hilfsstrombedarf Stand-by (Stand-by ohne Wärmeerzeugung) (Wh): 
	

	
	Hilfsstrombedarf automatische Zündung (W): 
	

	
	Hilfsstrombedarf Nennlast
	

	
	≤ 1% der erzeugten thermischen Leistung
	 FORMCHECKBOX 



	3.
	Ökologische Kriterien
	

	3.1
	Pelletheizkessel bis 50 kW Leistung
	

	
	Staub 
	

	
	Nennlast: ≤ 20 mg/m3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Kohlenmonoxid (CO)                                                            
	

	
	Nennlast: ≤ 90 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast: ≤ 200 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Stickoxid (NOx)                 
	

	
	Nennlast: ≤ 150 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Kohlenstoff (C) gesamt
	

	
	Nennlast ≤ 5 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast ≤ 5 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	3.2
	Pelletöfen bis 50 kW Leistung
	

	
	Staub 
	

	
	Nennlast: ≤ 25 mg/m3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Kohlenmonoxid (CO)                                                            
	

	
	Nennlast: ≤ 180 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast: ≤ 400 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Stickoxid (NOx)                 
	

	
	Nennlast: ≤ 150 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Kohlenstoff (C) gesamt
	

	
	Nennlast ≤ 10 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Teillast ≤ 15 mg/Nm3
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
Die Kriterien beruhen auf den Anforderungen des Blauen Engels für Pelletheizungen ( http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-112.zip ) und Pelletöfen ( http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-111.zip). 

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel

5. Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern

Firma: _________________________________



	1.
	Produktdetails

	1.1
	Genaue Produktbezeichnung:

	1.2
	Technische Beschreibung:

	2.
	Energieeffizienz
	Muss

	2.1
	Die gesamte Anlage ist auf eine maximale Vorlauftemperatur von 45°C auszulegen. Diese maximale Temperatur gilt für den Heizungsbetrieb. Die je nach Anlagenauslegung mögliche Zusatzheizung (Stromdirektheizung) darf nur maximal 5% Jahresheizenergiebedarf aufweisen.
	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Ökologische Kriterien
	

	3.1
	[image: image2.emf]
         [image: image3.emf]
Weitere Informationen bezüglich den TEWI-Wert: http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-121.pdf
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 

Die Anforderungen sind dem Blauen Engel (http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-121.pdf ) entnommen. 

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
6. Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern

Firma: _________________________________


	1.
	Produktdetails

	1.1
	Genaue Produktbezeichnung:

	1.2
	Technische Beschreibung:

	1.3
	Leistungsbereich:

	2.
	Energieeffizienz
	Muss

	2.1
	Normnutzungsgrad

Der Normnutzungsgrad darf ohne Inanspruchnahme einer Messtoleranz den Wert von 120 % nicht unterschreiten.
	 FORMCHECKBOX 


	2.2
	Hilfsstrombedarf 

Die elektrische Leistungsaufnahme darf im stationären Betrieb den Wert von 30 Wel / kWH,N bezogen auf die Nennwärmeleistung nicht überschreiten. Dabei bleibt die Leistung der Heizungsumwälzpumpe für das Wärmeverteilersystem unberücksichtigt
	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Ökologische Kriterien
	

	3.1
	Anforderung an die eingesetzten Kältemittel 

Für die verwendeten Kältemittel ist ein Grenzwert von GWP15 (Treibhauspotential auf 100 Jahre bezogen) einzuhalten. Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft einige einsetzbare Kältemittel.
	 FORMCHECKBOX 



	3.2
	Emissionsanforderungen

Erdgasbefeuerte Wärmepumpen (O2-Gehalt 0%)

Der Gehalt an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas darf 60 mg/kWh, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht überschreiten.

Der Gehalt an Kohlenstoffmonoxid im Abgas darf 50 mg/kWh nicht überschreiten.

Erdgasmotorische Wärmepumpen (O2-Gehalt 5%)

Der Gehalt an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas darf 250 mg/Nm3, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht überschreiten.

Der Gehalt an Kohlenstoffmonoxid im Abgas darf 300 mg/Nm3 nicht überschreiten.

Sonstige verbrennungsmotorische Wärmepumpen (O2-Gehalt gemäß Angaben der 1.BImSchV) 
Der Gehalt an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas darf 2500 mg/Nm3, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht überschreiten. Der Gehalt an Kohlenstoffmonoxid im Abgas darf 300 mg/Nm3 nicht überschreiten.

Der Gehalt an Gesamtstaub im Abgas darf 150 mg/Nm3 nicht überschreiten.

Mit anderen Brennstoffen befeuerte Wärmepumpen (O2-Gehalt gemäß Angaben der 1.BImSchV). 
Der Gehalt an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid im Abgas darf 250 mg/kWh, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht überschreiten. Der Gehalt an Kohlenstoffmonoxid im Abgas darf 300 mg/kWh nicht überschreiten.

Die Maßeinheit der Emissionswerte (mg/kWh) ist als mg Schadstoff je kWh eingesetztem Brennstoffäquivalent Wärme zu verstehen.
	 FORMCHECKBOX 


	
	Alle Muss-Kriterien erfüllt?
	 FORMCHECKBOX 



Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 

Die Anforderungen sind dem Blauen Engel (http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-118.pdf) entnommen. 

__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
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